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In der Anlage beehre Ich mich einen Berichts-

/ entwurf an das Auswaertige Amt.ueber die Auawirkungen 

des englisoh-amerikanischen Handelsabkommens auf Neu-

fund land, vor z ulegen. 

Diu in diesen Berlchtsentwurf angestellten Vcr-

gleiohe zwischen den bieherigen Zoellen und Praeferen-

zen und den neuen Vereinbarungen stuetzen Bloh auf den 

hier vorliegenden neufundlaendlachen Zolltarif, der 

seit dem 1,Januar 1935 in Kraft ist. Die in Schedule II 

des englisch-amerikanischen Handel8abkommens aufg-exuehr-

te neufundlaendlache Tarlfnumraer 470 (Gloves and Mitts 

of any material n. a. 8») ist in dem erwaehnten Zolltarif 

nicht enthalten. Diese Position, die wohl seit 1935 /ge-

schaffen worden ist, deren bisheriger Zollsatz Jedoch 

hier nicht zu ermitteln ist, konnte in den Ausführungen 

des Berlohtsenfcworfe ueber die Veraenderungen und Bindun-

gen der Praeferenzmargen nicht mitberuecksichtigt werden. 

Ich waere dankbar, wenn die entsprechende Fest-

stellung fuer diese Position dort nachgeprüft werden 

koennte und die Ausfuehrungen des Berichtsentwurfs ent-

sprechend ergaenzt wuerden. fuer die Zukunft gibt es bei 

dieser 
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dieser Position keinen Praeferenzunterschied, was als 

Binflung vereinbart wurde. 
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Berlohtsentwurf fuer Ottawa. 

A.A. Ottawa, den 

J.Nr. : H.A. 

Betr.: Auswirkung des englisch-amerika-
nischen Handelsabkommens auf 
Neufundland. 

1 Anlage 

/ 

Ein« amtliche Bekanntmachung ueber die 

Auswirkungen des englisch-amerikanischen Handels-

abkommens auf Neufundland ist in der "Newfoundland 

Trade Review" vom 19.November d.J» veroeffentlicht 

worden, Einen Abdruok dieser Bekanntmachung beehre 

ich mich hier belzufuegen. 

Die in Sohedule IV des Vertrags aufgeführ-

ten Zollzugestaendnisse der Vereinigten Staaten ent-

halten auch diejenigen Konzessionen, die auf "unsoh 

der Neufundlaendischen Regierung gemacht wurden. Da 

die Amerikanische Regierung die Praxis verfolgt, Zoll-

Vereinbarungen nur mit den Hauptlieferlaendern der be-

einzugehen, 

treffenden V<aren xasatassfxßeî x finden sich eine Reihe fuer 

Neufundland besonders wichtiger Zugestaendnlsse der 

Vereinigten Staaten im kanadisch-amerikanischen Vertrag. 

Die aus dem englisoh-amerikanisohen Handels-

abkommen sich rgebenden 2ollerma.essigungen der Ver-

einigten Stauten, die fuer Neufundland Bedeutung ha-

ben, erstrecken sich auf Fischzubereitungen, Beeren-

fruechte und Flusspat. Fuer Seehundhaeute 1st Aim 

Zollfreiheit vereinbart und gebunden worden. 

Alf fuer Neufundland wesentliches Zugastaend-

nis der Ver.Staaten wird aus dem kanadisch-amerikani-

schen 



sehen Vertrag die festgelegte Beibehaltung der bisher 

schon gewaehrten Zollfreiheit fuer Zeltungspapier her-

vorgehoben. 

In der amtlichen Bekanntmachung wird festge-

stellt, dass die In beiden Vertraegen enthaltenen Ver-

einbarungen den weitaus groeseten Teil der Ausfuhr 

Neufundlands nach den Ver.Staaten betreffen. 

Die Konzessionen Neufundlands an die ver. 

Staaten sind in Schedule II des englisch-amerikani-

schen Vertrags aufgefuehrt und beziehen sich auf 

Vraren, die bereits weitgehend aus U.S.A. eingefuehrt 

werden, Insgesamt sind 48 Tarifnummern des neufund-

laendiöchen Zolltarifs ganz oder teilweise betroffen. 

Puer 8 farifnummern oder Unterabteilungen 

wurde die bisherige Zollfreiheit gebunden. Hierunter 

fallen ausser Lebensmitteln: Baumwollgarn und -twist 

(Nr.441), Bergwerksmasohinen und -geraete (Nr.M-104l), 

Spezialmaschinen und Apparate fuer die Papier- und 

Zellstoffherstellung (M-1044). 

Fuer 14 Tarifnummern oder Unterabteilungen 

hat Neufundland Zollermaesslgungen zugestanden, abge-

sehen von Lebensmitteln fuer: klnematographische Ap-

parate und Kameras (von 66$ auf 45$, aus Nr.ö69)# 

elektrische Koch- und Heizgeraete (von 55$ auf 45$, 

Nr.387}, Baumwollstoffe (von 35$ auf 20$, Nr.442), 

baumwollene Steppdecken, 3ettuecher, Handtuecher, 

Vorhaenge usw. (von 60$ auf 45$, Nr.443), Damen- und 

Kinder-Schuhwerk aus Leder oder Lederimitation, im 

Werte von mehr als § 1,- (von 50$ auf 35$, aus Nr.464), 

Huete, 



Huete, Kappen und Muetzen sowie Formen (von 65<!> auf 

55$, Nr.467}, nichtwollene Damen- und Maedchenkleider 

(von ß0>9 auf 35^, aus Nr.468), nichtrestrlokte Herren-

und Knaben-Unterkleider, Herren- und Knabenwaesohe 

(von 60$ auf Z5yo, aus Nr.469). Die hier einzeln auf-

geführten Zollermaesslgungen (ausser fuer Lebensmit-

tel) sind nicht gebunden. 

# 

Bei IS Tarifnummern oder Unterabteilungen wurde 

die Praeferenzmarge veraendert. 

Die voelllge Abschuffunp der bisherigen Marge 

von 10^ wurde gebunden bei (Lebensmittel ausgenommen) 

kinematographisohen Apparaten und Kameras (aus Nr.369), 

elektrischen Batterien (Nr,385), elektrl oh angetriebe-

nen Gerüsten (Nr.386), nioht anderweit genannten Ma-

schinen und Teilen (Nr.410), Eine Sindung der Erraaea-

sigung der Marge von 10^ auf 55j fand bei den oben unter 

den äollermaesslgungen einzeln aufgefuehrten farenfaifctaai-

gruppen der Tarifnummern 442, 464 (zum Teil), 467, 468 

(zum Teil), und 469 (zum Teil) statt. Fuer baumwollene 

Steppdeoken, Bettuooher, Handtuecher, Vorhaenge usw. 

(Nr.443), fuer die bisher kein Praeferenzuntersc Med be-
als Bindung/ 

standen hat, ist eine Marge von 5$/vereinbart worden. 

Bindungen der bisherigen Praeferenzmarge haben 

bei 12 Tarlfnutamarn stattgefunden, und zwar bei den Po-

sitionen 353, 354 und 358 (Werkzeuge und Metallbeschlaege 

usw.), 401 und 403 (Maschinen), 481 (Chemikalien), 5c1 

und M-1063 (Papier und -erseugnisse), 569 und 570 (Kraft-

fahrzeuge, Reifen, Teile und Geraete). 

Die bisherige Gleichheit zwischen den Zollsaetzen 

des 



4. 

des allgomeinen Tarifs und des Vorzugstarifs wurde bei 

10 Tarifnummarn gebunden, ausser bei Lebens- und Genuss-

mitteln bei; Rundfunkempfangs- und Sendegeraeten (Nr.383) 

und elektrischen Koch- und Ileizgoraeten (Nr.387). 

einer 

Im Falle tisac Erhoehung der *oelle oder Praeferenz. 

morgen von Varen, die in Schedule II aufgefuehrt sind, 

fuer die aber keine Bindungen vereinbart wurden, ist 

mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten der Erhoehung 

mit der Regierung der Ver,Staaten ueber einen Ausgleich 

zu verhandeln» Ks wurde ferner vereinbart, dass ueber 

einen Ausgleich auch dann zu verhandeln ist, wenn fuer 

eine in der Schedule II aufgefuehrte ftarengattung, fuer 

die am Tage dar Vertragsunterzeichnung kein Praeferenz-

unterschied bestand, irgendeinem britisohen Lande eine 

Praeferenz eingeraeumt wird* 

In Artikel X des Vertrags ist folgender Vorbe-

halt vereinbart worden: Im Falle einer Berechnung von 

tVaren der Schedule II zu niedrigeren Preisen als auf dem 

heimioohen amerikanischen Markt ueblich, oder Im Falle 

der Gewaehrung von Ausfuhrpraemien oder Zuschuessen in 

den Ver,Staaten kann die Neufundlaendische Regierung, 

sofern dadurch ein einheimisches Gewerbe in Neufundland 

gesohaedigt wird, nach vorheriger Beratung mit der Bri-

tischen und Amerikanischen Regierung Gegenmassnahraen 

ergreifen. Solche Gegenmassnahmen sind nach Wegfall 

der Ursache wieder aufzuheben. 

In der amtlichen Bekanntmachung wird die feste 

Hoffnung ausgesprochen, dass die amerikanischen und neu-

fundlaendIschen Zollermaesslgungen sioh zum Besten des 

Handels 



Handels und des Wirtschaftslebens Neufundlands aus-

wirken. Uta eine moeglichst weltgehende Verbesserung 

der Handelsbeziehungen zu den Vereinipten Staaten zu 

erreichen, hat die Regiorungekommission von Neufund-

land die 2oelle soweit ermaessigt, wie dies im Hin-

blick auf die erforderlichen Einkuenfte und den 

Schutz der einheimischen Industrien moeglich war. 


